
 

Beitragsordnung 
des Vereins „Dorfverein Klockenhagen e.V. 

(nachfolgend Verein genannt) 

§ 1 Grundsatz  
Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung.  
Sie regelt die Beitragsverpflichtungen der Mitglieder sowie die Gebühren und Umlagen.  
Sie kann nur von der Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden.  

 
§ 2 Beschlüsse  
1. Die Mitgliederversammlung beschließt die Höhe des Beitrags und die Aufnahmegebühr 
entsprechend der Satzungsregelungen.  
Die festgesetzten Beiträge und Aufnahmegebühren werden zum 1. Januar des folgenden Jahres 
erhoben, in dem der Beschluss gefasst wurde.  
3. Der Vorstand beschließt die Nutzungsgebühren und Kostenumlagen.  
Die Nutzungsgebühren und Kostenumlagen werden zeitnah an die realen Kosten angepasst, die 
betroffenen Nutzer umgehend informiert.  

 
§ 3 Beiträge  
Beiträge/Mitgliedsformen Beitragshöhe p.a. in EUR  
I. Erwachsene über 18 Jahre    24,00 (entspricht 2,00/Monat)  
II. Azubis, Wehrpflichtige, Ersatzdienstleistende, 12,00 (entspricht 1,00/Monat)  
Studenten (18 bis 27 Jahre)  
III. Juristische Personen     100,00  
1. Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend. 
2. Die ermäßigte Beitragsform muss nachgewiesen werden. 
3. Erfolgt der Vereinseintritt nach dem 30.06. erfolgt eine Berechnung von 50% des Beitragssatzes.  

5. Abteilungen können auf Beschluss der Abteilungsversammlung und mit Zustimmung des  
Vorstandes zusätzliche Abteilungsbeiträge zur Deckung von Mehrausgaben erheben. Mitglieder sind 
vor Eintritt in die Abteilung darüber zu informieren.  

 
§ 4 Gebühren  
1. Für zusätzliche Angebote (Raumnutzung, Sportkurse, Rehabilitationsprogramme usw.) können 
gesonderte Gebühren erhoben werden, die in einer Gebührenordnung festzulegen sind.  
2. Die Beitrags-, Gebühren- und Umlageerhebung erfolgt durch Datenverarbeitung (EDV).  

 
§ 5 Vereinskonto  
Sparkasse Vorpommern  
DE12 1505 0500 0100 1260 73  
Überweisung auf andere Konten sind nicht zulässig und werden nicht als Zahlungen anerkannt. 

 

Beschlossen: Mitgliederversammlung 08.12.2025 
Gültigkeit ab: 01.01.2026 


